
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung

(§ 4 Baugesetzbuch)

Hinweis:

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu

einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sach-

gerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzuge-

ben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde.

Gemeinde (mit Anschrift und Tel./Fax.Nr.)

Markt Bad Hindelang, Marktstraße 9, 87541 Bad Hindelang
E-Mail: rathaus@badhindelang.de

Az.: Bearbeiter

 Flächennutzungsplan

 Bebauungsplan Einbeziehungssatzung „Am Schrotweg“ (Fl.-Nr. 3635/3), Markt Bad Hindelang

      für das Gebiet

 Vorhabenbezogener

      Bebauungsplan

 Sonstige Satzung

 Frist 18.08.2023

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel./Fax.Nr.)

Abwasserverband Obere Iller, Hans-Böckler-Straße 80b, 87527 Sonthofen
Tel.: 08321/6622-0, Fax: 08321/6622-66; E-Mail: sparten@aoi.de

 Keine Stellungnahme erforderlich mit Angabe der Gründe

 Beabsichtigte eigene Planung und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren könnten, mit Angabe des
Sachstands




